
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0565/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.10.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und 
Kindergarten der Gemeinde Heidgraben 

14.11.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

Aufnahmekriterien Kindergarten Heidgraben / I. Nachtrag zur 
Benutzungssatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Über die Aufnahmekriterien für den Kindergarten Heidgraben wurde bereits in der 
Sitzung der Gemeindevertretung Heidgraben am 28.03.2018 beraten und beschlos-
sen. 
 
Der Kindergarten Heidgraben wünscht, dass diese Aufnahmekriterien auch in die 
Benutzungssatzung aufgenommen werden. Daher wurde ein I. Nachtrag zur Benut-
zungssatzung gefertigt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt / die Ge-
meindevertretung beschließt, dem I. Nachtrag zur Benutzungssatzung zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
I.Nachtrag  
Information zur Aufnahme der Kinder für den Kindergarten  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0562/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.10.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und 
Kindergarten der Gemeinde Heidgraben 

14.11.2018 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Heidgraben plant eine Anpassung bei dem Betrag für das Mittages-
sen im Kindergarten vorzunehmen. Bisher liegt der Monatsbeitrag bei 60,00 Euro für 
die Mittagsverpflegung. Eine Anpassung auf 70,00 Euro ist vorgesehen. 
 
Ein I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben ist als Anlage beige-
fügt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch diese Erhöhung werden Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 46400.62000 
erzielt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt / der Aus-
schuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertre-
tung beschließt, dem I. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte in Heidgraben zu-
zustimmen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
I.Nachtrag zur Gebührensatzung  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0545/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 20.09.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und 
Kindergarten der Gemeinde Heidgraben 

14.11.2018 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

Antrag vom Sozialverband Deutschland - OV Heidgraben-Seestermühe 
auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergar-
ten am 4.09.2018 wurde von Herrn Weber, 1. Vorsitzender Sozialverband Deutsch-
lang – OV Heidgraben-Seestermühe, ein Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zu-
schusses der Ausschussvorsitzenden überreicht, siehe Anlage. 
 
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
Im Jahr 2018 wurden folgende Zuschüsse gewährt: 
 

Liedertafel Heidgraben 500,00 Euro 

Kreiskulturverband 80,00 Euro 

AWO OV Heidgraben 1.800,00 Euro 

Sozialverband 150,00 Euro 

DGzRS     25,00 Euro 

DLRG Uetersen 25,00 Euro 

Weißer Ring e.V. 25,00 Euro 

DMSG / Multiple Sklerose  25,00 Euro 

Heidgrabener Sportverein  1.500,00 Euro 

  
Die Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas wurde zum 
31.12.2018 gekündigt. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 155 Euro steht demnach 
wieder zur Verfügung. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Mögliche Veränderungen müssten im Haushaltsplan 2019 entsprechend berücksich-
tigt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heid-
graben empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der 
Gemeinde Heidgraben empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt, 
die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Verbände ab dem Jahr 2019 wie folgt 
zu regeln:  
 

Liedertafel Heidgraben        Euro 

Kreiskulturverband        Euro 

AWO OV Heidgraben        Euro 

Sozialverband        Euro 

DGzRS            Euro 

DLRG Uetersen        Euro 

Weißer Ring e.V.        Euro 

DMSG / Multiple Sklerose         Euro 

Heidgrabener Sportverein          Euro 

  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag  
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0563/2018/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.10.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und 
Kindergarten der Gemeinde Heidgraben 

14.11.2018 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 12.12.2018 öffentlich 

 

Betriebskostenzuschuss 2019 AWO Spielstunde 
 
Sachverhalt: 
 
Die AWO – Ortsverein Heidgraben hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019 
(siehe Anlage) eingereicht. 
 
Gesamteinnahmen von 33.100 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 71.100 
Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 38.000 Euro. 
 
Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 23.000 Euro decken etwa 32% der 
Gesamtausgaben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 38.000 Euro 
bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Kreiszuschüsse in Höhe von 10.000 Euro sind eingeplant. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt / der Aus-
schuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertre-
tung beschließt, die von der AWO aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zu-
schussfähig anzuerkennen. 
 
Im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Heidgraben werden 38.000 Euro als Zuschuss 
für die AWO Spielstunde eingeplant.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Haushaltsplan AWO Spielstunde   
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